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BERICHTIGUNG

zur delegierten Verordnung vom 15. Mai 2013 zur Ergänzung der IVS-
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Parkplätze für Lastkraftwagen und 
andere gewerbliche Fahrzeuge, verabschiedet unter der Nummer C(2013) 2549 final

(Text von Bedeutung für den EWR)



DE 2 DE

BERICHTIGUNG

zur delegierten Verordnung vom 15. Mai 2013 zur Ergänzung der IVS-
Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Bereitstellung von Informationsdiensten für sichere Parkplätze für Lastkraftwagen und 
andere gewerbliche Fahrzeuge, verabschiedet unter der Nummer C(2013) 2549 final

(Text von Bedeutung für den EWR)

Seite 21, Artikel 10:

anstatt: „ab dem …**32 für die Bereitstellung am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 
bereits eingeführter Dienste;

ab dem …***33 für die Bereitstellung am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 
noch einzuführender Dienste.

___________________

32 ** ABl.: Datum einsetzen: erster Tag des Monats nach der Veröffentlichung im 
EU-Amtsblatt.

33 *** ABl.: Datum einsetzen: ** + 24 Monate.”

muss es heißen: „ab dem …**32 für die Bereitstellung am Tag des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bereits eingeführter Dienste;

ab dem …***33 für die Bereitstellung am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 
noch einzuführender Dienste.

____________________

32 ** ABl.: Datum einsetzen: *** + 24 Monate.

33 *** ABl.: Datum einsetzen: erster Tag des Monats nach der Veröffentlichung im 
EU-Amtsblatt.”




